
RO/AGS 2023-071

Beschluss
auf Änderung des Beschlusses des Walliser 
Staatsrates über die 
Allgemeinverbindlicherklärung des 
Gesamtarbeitsvertrages des 
Metallbaugewerbes des Kantons Wallis

vom 03.05.2023

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern)
Neu: -
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Wallis

eingesehen Artikel 7 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Allgemeinver-
bindlicherklärung  von  Gesamtarbeitsverträgen  vom  28.  September  1956 
(AVEG);

eingesehen Artikel 30 des Kantonalen Arbeitsgesetzes vom 12. Mai 2016 
(kArG);
eingesehen  den  Antrag  auf  Allgemeinverbindlicherklärung  der  folgenden 
Verbände:
- METALTEC Valais/Wallis einerseits und
- die Interprofessionelle Christliche Gewerkschaft Wallis (SCIV),
- die Gewerkschaft UNIA sowie
- die Gewerkschaft SYNA anderseits;
eingesehen die Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Wallis Nummer 
RE-VS35-0000000092  vom 6.  April  2023,  angezeigt  im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt Nummer AB04-0000000164 vom 14. April 2023;
erwägend, dass gegen diesen Antrag keine Einsprache erhoben wurden;
auf Antrag des für das Sozialwesen zuständigen Departements,

beschliesst:
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I.
Der Erlass Beschluss auf Änderung des Beschlusses des Walliser Staatsra-
tes über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages des 
Metallbaugewerbes des Kantons Wallis1) wird als neuer Erlass publiziert.

Art.  1
1 Der Beschluss des Staatsrats vom 17. März 20212) über die Allgemeinver-
bindlicherklärung  des  Gesamtarbeitsvertrags  des  Metallbaugewerbes  des 
Kantons Wallis wird geändert.
2 Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen, die den oben erwähn-
ten Gesamtarbeitsvertrag ändern,  werden allgemeinverbindlich erklärt,  mit 
Ausnahme jener, welche normal gedruckt sind.

Art.  2
1 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für das gesamte Gebiet des Kantons 
Wallis für Arbeitsverhältnisse zwischen:
a) einerseits Arbeitgeber, Betriebe oder Betriebsteile, die in den folgen-

den Bereichen tätig sind: Metallbaugewerbe, dieses umfasst die Verar-
beitung von Blech und Metall zur Herstellung und/oder Montage fol-
gender  Produkte:  Türen,  Tore,  Brandschutzeinrichtungen,  Fenster, 
Fassaden, Metallmöbel, Ladeneinrichtungen, Tanks, Behälter, Appara-
te, Bühnen, Metallbaufertigteile, sicherheitstechnische Systeme, Zäu-
ne, Schweissprodukte und Metallbauprodukte für den Tiefbau; Schlos-
sergewerbe; Stahlbaugewerbe; Industrieller Rohrleitungsbau;

b) und andererseits  allen Arbeitnehmern,  die  in  diesen Betrieben oder 
Betriebsteilen  beschäftigt  sind,  ungeachtet  der  Art  der  Entlöhnung, 
ausgenommen Betriebsinhaber und deren Familienangehörige (Ehe-
gatten und direkte Verwandte in auf- oder absteigender Linie), höhere 
Kader, Fach- und Verwaltungspersonal sowie Lehrlinge.

1) SGS -
2) Amtsblatt des Kantons Wallis Nr. 16 vom 23. April 2021.
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Art.  3
1 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV über die mini-
malen Arbeits- und Lohnbedingungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des-
Bundesgesetzes über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer (EntsG) und Artikel 1 und 2 der dazugehörigen Verordnung 
(EntsV) sind ebenfalls anwendbar auf Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz, 
aber ausserhalb des Kantons Wallis sowie deren Arbeitnehmer, sofern sie 
Arbeiten im Kanton Wallis ausführen. Die paritätische Kommission des GAV 
ist zuständig für die Überwachung der Anwendung der allgemeinverbindlich 
erklärten Bestimmungen.

Art.  4
1 Arbeitgeber,  die  seit  dem 1.  Januar  2023 ihren  Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern eine generelle Lohnerhöhung gewährt haben, können diese 
an die generelle Lohnerhöhung nach Artikel 1 des Anhangs II zum Gesamt-
arbeitsvertrag anrechnen.

Art.  5
1 Der Staatsrat stellt fest, dass es keine Einsprache gibt.

Art.  6
1 Die Kosten des Verfahrens werden von den Vertragsparteien getragen, die 
dafür solidarisch haften.

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.
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IV.
Dieser Beschluss, eidgenössisch genehmigt, tritt am ersten Tag des Monats 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Wallis in Kraft, mit 
Wirkung bis zum 31. Mai 2024 1).

Sitten, den 3. Mai 2023

Der Präsident des Staatsrates: Christophe Darbellay
Die Staatskanzlerin: Monique Albrecht

1) Genehmigt durch das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF) am 1. Juni 2023, und verröffentlicht im Amstblatt des Kantons Wallis 
vom 23. Juni 2023.
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